
beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von Kern- 5. enucht den 0eneraJ.sekretlir llI.fIIenJem, der Gene
waffen und einer allgemeinen und voDstiindigen Abrüstung zu ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Tagung zu diesem 
erreichen, Thema Bericht ZU erstatten; 

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in anderen 
Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten der 
Region vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatres 
von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen sf1dasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie weiter ausbauen, aufhöcbster Ebene abgegebenen 
Erklärungen, in denen sie sich erneut verpflichten, Kernwaffen 
weder zu erwerben noch herzustellen und ihre Nuklear
programme aussch1ießlich dem wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrl4ßung des jilngst unterbreiteren Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kernversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglicbst bald 
. unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nicbtverbreltung von Kernwaffen in 
Süc!asien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultation
en zwischen ftlnfNationen zu fIIbren, mit dem Ziel, die Nicht
verbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustellen, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit ange
bracht, an diesem ProzeB betei1igen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdoknments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung'7 betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, namentlich auch in der 
Region Sildasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralseIaetlb:s21
, 

1. erkUJrt erneut, daß sie das Konzept einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstfJtV; 

2. blUet erneut nachdrUckl/ch die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
SOdasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel zuwider-
1aufenden Maßnahmen ZU unterlassen; 

3. begrl4ßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Sildasien die erforderliche UnterstOtzung zukommen zu lassen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten. um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ermitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen, 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Sildasien am besten 
gefördert werden köDDCD; 

.. A/491296. 

6. besch1Je.Pt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in SOdasien" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

90. Plenarsilzung 
15. Dezember 1994 

4'Jn3. Ahsehluß wirksamer intematIoDaIer VereInbarnn· 
gen zur Skhenmg der N1ebtkernwaft'enstaaten 
gegen den E/nsafz oder die Androhuug des EIn· 
satzes von Kemwaft'en 

DIe Generalversmnmtung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewtibrleistnng dauerhafter Sicherlteit 
fIIr ihre Völker Rechnung zu tragen. 

In der tJbervmgung, daß Kernwaffen die größte Bedrohung 
fIIr die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen. 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den 1etzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel1en 
AbrIIstung emelt worden sind, 

feststellend, daß !rotZ der JÜDgsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen AbrIIstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
stlindigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
erreicht wird, 

sowie In der tJberzeugung, daß die nuk1eare AbrOstung und 
die vo1Istlindige Beseitigung der Kernwaffen unerläß\ich sind, 
well11 die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

bn HInbUck darauf, daß die UnahbJingigkeit, die tenitnria\e 
Unversehrtheit und die Souverlinitlit der N'lChtkernWaffenstaa
ten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das 
heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein
satzes von Kernwaffen. geschlitzt werden müssen, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeit1lhrung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein
barungen ausarbeiten muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaBten vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen. gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie bn Hinblick darauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen darstellen können. 

eingedenk der Ziffer 59 des Schlußdoknments der ze1mten 
Sondertagtmg der Oeneralversammlnng17

, der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten 
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nachdrflcklich gebeten hat, sich, soweit angebracht, um den 
. Abschluß wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemOhen, sowie in 
dem Wunsche, die Anwendung der I'insch1ägigen Bestimmun
gen des Schlußdokuments zu flIrdern, 

unter Hinweis auf die einsch1ligigen Thile des Sunderbe
richts des AbrOstungsaussch22, der der Generalversamm
lung auf ihrer zwölften Sondertagung", der zweiten Sonderta
gung Oher Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonder berichts der 
AbrDstungskonferenz, der der Versamm1ung auf ihrer fIInf
zehnten Sondertagung'-', der dritten Sondertagung über 
Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konferenz 
Oher ihre Thgung 1992"', 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der AnInge zu 
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen 
!kkUlrung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrilstungsdekade, 
m der es unter anderem heißt, der Abrilstungsansschuß solle 
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhand
lungen zur Erzielung einer Einigung über wirksame interna
tionale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen zu fi1bren, 

In Anbetracht der eingehenden Verhnndlungen, die in der 
Abrilstungskonferenz und in deren Ad-hoc-Ausschuß flIr 
wirksame internationale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen'" mit dem Ziel einer 
Einigung in dieser Frage gefIIhrt werden, 

Kennmls nehmend von den Vorschlllgen, die in der 
Abrilstungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, 
namentlich die Entwürfe eines internationalen Überein
kommens, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluß der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LiincIef' 
sowie von den einschlägigen Empfehlungen der Organisation 
der Jslamischen Konferenz. die im Scblußkommuniqu6 der im 
August 1991 in Istanbul abgehaltenen Zwanzigsten Isla
mischen Außeuministerkoereßz2" wiederholt wurden und mit 
denen die AbrDstungskonferenz aufgefordert wurde, umge
hend eine Einigung über ein internationales Übereinkommen 
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zn erzie1en, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen
staaten abgegebenen einseitigen ErkUlrungen über ihre Politik 

" Der AbriJsh __ B wurde ab 7. _ \984 In AbtOstungs__ nmbenmmt 

" 0ff/1Je1les Protokoll der GeneraIversammI ZwIJ(fte StmdeTtogung, 
BeIlage2 (AfS..I2f2). ~m.c. 

" Ebd., FIIrif.<ehnte Sondertogrmg, BeIlage 2 (AfS..ISI2). ~ID.F. 
" Ebd., SlebenundvlsnJg.ste Tasung, BeIlage 27 (A/47trT), ~ m.p. 
" Ebd.,AchtundvIerzIgste Tagong. BeIlage 27 (AJ48fE1). ZIffer 39. 
" Siehe A/47/67S-8/24816. Anhang, Kap. n. ZIffer 47; siehe 0ßIcial 

_ ofthe SecuriIy Coundl, Forty-_ Year. Suppkmentfor Oelob .... 
November and Dscember 1992. Dokumen1 Sl24816 • 

.. SIehe A/46I486-S/230SS, Anhang I; siehe OßIcialIkeorda of the SecuriIy 
Coundl, Forty-sbth Year, Suppknumtfor July. August and Ssptsother 1991, 
Ilokmnent Sf23OSS. 

des N'tcbteinsatres und der N'w1rtandrohung des Einsatzes von 
Kernwaffen gegen N'whtkernwaffenstaaten, 

In Anbetracht der in der Abrilstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekummenen Untemtllt
zung flIr die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen 
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption, 

sowie In Anbetracht der größeren Bereitschaft zur ÜbeJ:.. 
windung der in frIIheren Jahren aufgeUetenen Schwierigkeiten, 

1J{lIer Hinweis auf ihre in frIIheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990,46/32 vom 6. Dezember 1991, 
47/50 vom 9. Dezember 1992 und 48173 vom 16. Dezember 
1993, 

I. bekrtiftlgt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen: 

2. steUt mit Genugtuung fest, dn8 es in der AbrDstungs
.. onfelenz keine grundsiitzlichen Einwände gegen den Gedan
ken eines intemationa1en Übereinkommens zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch auf 
die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Ent
wicklung einer a1lseitig annehmbaren gemeinSlllDeJI K0nzep
tion gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, inabesundere an die Kern
waffenstaaten, sktiv auf eine baldige Einigung über eine 
peinsame Konzeption und inabesondere über eine gemein
same Fonnel binzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationa1en Rechtsskts werden könnten: 

4.. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der AbrIlstun,.gskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Uberwindung 
der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt tJlf!Ientem der AbrDstungskonferenz, auch 
weiterhin sktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine 
baldige Einigung und den Abscbluß wirksamer internationaler 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen zu fUhren und dabei die hreite Unterstlltzung flIr 
den Abschluß eines internBtionaIen Übereinkommens ZIl 

beriicksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten 
Vorschläge in Erwägung zu ziehen: 

6.. beschließt, den Punkt "Abschluß wirksamer interna
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen" in die vorläufige 'Thgesordmmg ihrer 
fIInfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenars/tz.ung 
15. Dezember 1994 




